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Vorinstanzen: 

M. A. ./. BG Handel und Warenlogistik

Sozialgericht Düsseldorf - S 16 U 192/13, 25.04.2017 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - L 10 U 448/17, 13.12.2017 

Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Zu Recht hat das LSG das klageabweisende Urteil 
des SG und die Ablehnung der erneuten Sachprüfung in dem Bescheid vom 12.2.2013 in der 
Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 21.3.2013 aufgehoben und die Beklagte verpflichtet, die 
Entscheidung über das Nichtvorliegen eines Arbeitsunfalls in dem Beschluss des 
Rentenausschusses vom 12.10.2005 zurückzunehmen und den Unfall vom 9.9.2004 als 
Arbeitsunfall festzustellen. Die Rücknahmepflicht ergibt sich aus § 44 Abs 1 Satz 1 SGB X. Der 
Beschluss des Rentenausschusses enthält nicht begünstigende Verwaltungsakte, mit denen 
zugleich die isolierte Feststellung eines Arbeitsunfalls und Sozialleistungen (Verletztengeld, 
Heilbehandlung) abgelehnt wurden, weshalb die Rücknahme mit Wirkung für die Vergangenheit 
nicht gemäß § 44 Abs 2 Satz 2 SGB X im Ermessen der Beklagten stand. Zwischenzeitlich in der 
Sache ergangene klageabweisende Urteile stehen trotz ihrer Rechtskraft einer erneuten 
Entscheidung gemäß § 44 SGB X nicht entgegen. Da der Kläger eine reine Rechtsprüfung begehrt, 
war nach der Rechtsprechung des Senats eine uneingeschränkte Prüfung der Rechtmäßigkeit der 
ursprünglichen Ablehnungsentscheidung geboten. 

Der Kläger hat am 9.9.2004 einen in der Wegeunfallversicherung versicherten Arbeitsunfall erlitten. 
Arbeitsunfälle sind nach § 8 Abs 1 Satz 1 SGB VII Unfälle von Versicherten infolge einer den 
Versicherungsschutz nach §§ 2, 3 oder 6 SGB VII begründenden Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). 
Versicherte Tätigkeit ist auch das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit 
zusammenhängenden unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit (§ 8 Abs 2 Nr 1 
SGB VII). Der Kläger war als Beschäftigter gemäß § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII versichert, und er erlitt 
auch einen Unfall iS des § 8 Abs 1 SGB VII. Ferner legte der Kläger im Unfallzeitpunkt den 
unmittelbaren Weg nach dem Ort der Tätigkeit objektiv zurück und seine Handlungstendenz war 
darauf auch subjektiv ausgerichtet. Nach den Feststellungen des LSG hatte der Kläger in der 
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